
SP
A

R
K

A
SS

EN
V

ER
B

A
N

D
 R

H
EI

N
LA

N
D

-P
FA

LZ

Payment in Deutschland 
und Europa – 
Entwicklungen und Trends
Landesarbeitstagung des Fachverbandes
der Kommunalkassenverwalter
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Neustadt, 11. September 2025
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Einige Zahlen zum Einstieg
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Zahlungsverhalten in Deutschland

Verändertes Bezahlverhalten:

1. Bargeld wird noch bei rund jedem zweiten 
Bezahlvorgang eingesetzt, die Nutzung nimmt jedoch 
weiter ab.

2. Die girocard ist das Zahlungsmittel mit dem höchsten 
Umsatzanteil.

3. Mobile Bezahlverfahren verdreifachen ihren Anteil 
(2024 bereits 12,9% aller unbaren Bezahlvorgänge).

Bargeld lacht, aber Karte und mobiles Bezahlen gewinnen hinzu

4. Akzeptanz und Nutzung bargeldloser ZahlungsmiMel 
steigen.

5. Vertrauen in (Haus-)Banken und Sparkassen weiterhin 
hoch.

6. Echtzeitüberweisungen stehen in der Breite zur 
Verfügung.

Quelle: Bundesbank

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Bezahlen am PoS in Deutschland 2024
Kartenumsatz steigt, mobiles Bezahlen ist Trend.

Quelle: EHI-Studie „Zahlungssysteme im Einzelhandel 2025“

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Bezahlen am PoS und im E-Commerce in Deutschland 2024
PayPal online weiterhin führend, finanzwirtschaftliche Verfahren in der Gesamtsicht weiterhin deutlich vorne.

Quelle: EHI-Studie „Online Payments 2025“

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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LZ Payment-Strategie der 
Sparkassen-Finanzgruppe 

im Schnelldurchlauf
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Payments-Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Payments-Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe
Schwerpunkte in der Umsetzung

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz

Die Akzeptanz unserer Zahllösungen am PoS und im E-Commerce bauen wir zentral mit unseren Partnern weiter aus. 
Sparkassen bleiben regionaler Ansprechpartner für ihre Kommunen sowie Firmen- und Gewerbekunden.



SP
A

R
K

A
SS

EN
V

ER
B

A
N

D
 R

H
EI

N
LA

N
D

-P
FA

LZ

Payments-Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe
Ausbau kanalübergreifender Bezahllösungen und Services rund um das Geschäftsgirokonto

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz

(Gewerbe-/Firmenkunden)
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Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz

Beispiel: Flexibler, mobiler Einsatz für den Einstieg in die unbare 
Zahlungsakzeptanz

Sparkasse POS (S-POS)
Zahlungsakzeptanz auf dem Smartphone

NEU: S-POS Cube
Verfügbar im Oktober 2025
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Es geht um mehr, als um eine neue, 
digitale, innovative Payment-Methode.
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Zahl der teilnehmenden Banken und Zahlungsdienstleister steigt stetig

Wero in Europa

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Wero – Weiterentwicklung zur umfassenden Bezahl-Lösung

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz

Wero in der 
App Sparkasse

Wero für Privatkunden

• Geld senden

• Geld anfordern

• Beträge aus der Umsatzliste 
aufteilen (siehe rechts)

• QR-Code scannen

• QR-Code anzeigen

• QR-Code mit Betrag erstellen

• Aktivitäten anzeigen

• Profil anzeigen
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Mit Wero und QR-Code zum schnellen Check-out

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Wero – Vorteile für Händler und Kommunen

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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EU-Verordnung zur Echtzeitüberweisung
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Neuerungen zum 5. Oktober 2025 – Online-Info für FK  am Beispiel der Rheinhessen-Sparkasse

EU-Verordnung zur Echtzeitüberweisung (EU Nr. 2024/886)

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz

Neuerungen im 
Zahlungsverkehr
InformaLonen finden Sie auf der 
Homepage ihrer Sparkasse im Bereich: 
„Firmenkunden/Produkte/Banking und 
SoSware/Weitere Services/
Gesetzliche Änderungen bei 
Überweisungen“

Hinweise zur Umsetzung der VoP in 
S-Firm finden Sie im S-Firm Hilfecenter: 
SFirm Hilfe-Center

Bei Fragen stehen Ihnen die Kolleginnen 
und Kollegen im Electronic-Banking-
Support ihrer Sparkasse gerne zur 
Verfügung.

Die technische Umstellung erfolgt 
s3chtagsbezogen zum 05.10.2025!

https://hilfe.sfirm.de/hc/de
https://hilfe.sfirm.de/hc/de
https://hilfe.sfirm.de/hc/de
https://hilfe.sfirm.de/hc/de
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Mehr Zahlungssicherheit mit der Empfängerüberprüfung (VoP)

Die Einführung der Empfängerüberprüfung erfolgt sowohl für Überweisungen, Echtzeitüberweisungen sowie Sammel- und 
Daueraufträge und Terminüberweisungen. Bei ausgehenden Überweisungsaufträgen wird geprüft, ob der Name 
der Empfängerinnen oder des Empfängers im Überweisungsauftrag mit dem Namen bei der Empfängerbank übereinstimmt – 
und schützt so vor fehlerhaften Aufträgen und Betrugsfällen.

Folgende Rückmeldungen sind möglich:

1. Übereinstimmung („Match“): Die eingegebene IBAN und der Name stimmen vollständig überein.

2. Nahezu Übereinstimmung („Close Match“): Die eingegebene IBAN und der Name stimmen nahezu überein. Der Name der 
Empfängerin oder des Empfängers bei der Empfängerbank wird angezeigt.

3. Keine Übereinstimmung (No Match“): Die eingegebene IBAN und der Name stimmen nicht überein.

4. Prüfung nicht möglich („Verification Check Not Possible“): Die Prüfung konnte aus verschiedenen Gründen nicht 
durchgeführt werden.

Ausgehende Überweisungsaufträge

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Empfängerprüfung (VoP)

Als Firmenkundin oder Firmenkunde können Sie bei Sammelüberweisungen und Sammel-Echtzeitüberweisungen mit mehr als einer Transaktion 
entscheiden, ob die Empfängerüberprüfung durchgeführt wird (Opt-In) oder ob Sie auf die Prüfung verzichten (Opt-Out). Ein Sammelauftrag kann 
beim EBICS-Verfahren nach der Prüfung des Namens nur vollständig freigegeben oder abgelehnt werden. Die Freigabe einzelner Zahlungen 
(Teilautorisierung) innerhalb eines Sammelauftrages ist nicht möglich.

Als Auftraggeberin oder Auftraggeber einer Überweisung und Echtzeitüberweisung ist es daher wichtig, dass Sie Ihre internen Prozesse 
überprüfen:

• Bei Einzelüberweisungen wird immer eine Empfängerüberprüfung durchgeführt. Legen Sie fest, ob Sie bei Sammelüberweisungen die 
Empfängerüberprüfung nutzen möchten (Opt-In) oder ob Sie darauf verzichten wollen (Opt-Out).

• Definieren Sie Regeln zur Zahlungsfreigabe, wenn nur eine teilweise oder keine Übereinstimmung des Empfängernamens zurückgemeldet 
wird.

• Überprüfen Sie, ob alle Prozesse in Ihrem Unternehmen die Empfängerüberprüfung berücksichtigen können – insbesondere bei 
automatisierten Prozessen.

• Korrigieren Sie bestehende Empfängerdaten in Ihren Systemen (zum Beispiel ERP-Anwendungen). Prüfen Sie diese auf Aktualität und auf die 
genaue Schreibweise.

• Achten Sie bei der Neuanlage oder Korrektur von Stammdaten auf die korrekte Hinterlegung.

Einige Empfehlungen für Firmenkunden für den Zahlungsausgang

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Empfängerprüfung (VoP)

Es ist wichLg, dass Ihre Zahlerinnen oder Zahler im ÜberweisungsauSrag den Namen angeben, unter dem Sie das Konto bei Ihrer Sparkasse 
führen. Das ist normalerweise der Name, unter dem Sie zum Beispiel im Handelsregister eingetragen sind. Ein abweichender Name im 
ÜberweisungsauSrag kann möglicherweise dazu führen, dass Ihre Zahlerinnen oder Zahler die Freigabe nicht erteilen – zum Beispiel aus der 
Befürchtung, es könnte sich um Betrug handeln.

Als Empfängerin oder Empfänger einer Überweisung und Echtzeitüberweisung ist es daher wichLg, dass Sie alle GeschäSspartnerinnen oder 
GeschäSspartner rechtzeiLg informieren:

• Überprüfen Sie Ihre Rechnungen und GeschäSsbriefe, ob überall der korrekte Empfängername angegeben ist.

• Sofern Sie bei Rechnungen/Überweisungsträgern mit QR-Code (z.B. dem Girocode) arbeiten, überprüfen Sie, ob in diesem der korrekte 
Empfängername ausgegeben wird.

• Hinterlegen Sie bei Ihrer Sparkasse zusätzliche Handelsnamen (sog. Alias-Namen), wenn Sie unter mehreren Namen erreichbar sein müssen.

• Informieren Sie Ihre GeschäSspartnerinnen oder GeschäSspartner und Ihre Zahlerinnen oder Zahler über den Namen, der bei Überweisungs-
auSrägen angegeben werden soll. Das ist für gewöhnlich der Name gemäß öffentlichem Verzeichnis – zum Beispiel Handelsregister oder 
vergleichbare Gewerberegister – oder der Handelsname, den Sie bei Ihrer Sparkasse hinterlegen lassen können.

Einige Empfehlungen für Firmenkunden für den Zahlungseingang

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Digitaler Euro
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Das geplante Design eines Digitalen Euro soll eine Vielzahl von Use Cases 
in einem EZB-Zahlverfahren abdecken

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz
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Ausgestaltung des Digitalen Euro der EZB

Fokussierte Use Cases der EZB

Im Rahmen eines neuen „EZB-Payment-Schemes“ 
(Zahlverfahren) soll er umfassend zum Bezahlen u. a. im
E- und M-Commerce, am Point-of-Sale im Handel sowie 
zwischen Privatpersonen (P2P) genutzt werden können.

Person-zu-Person (Bargeld-ähnlich)
Zahlung zwischen zwei (natürlichen) Personen

Consumer-to-business (v.a. Händler)
Zahlung für Waren oder Dienstleistungen in einem 
Ladengeschäft (Point-of-Sale) oder online (E-Commerce)

P2G – G2P Zahlungen (Governance)
Zahlungen von Verbraucher an den Staat (P2G, z.B. 
Steuerzahlung) und vom Staat (G2P, z.B. Steuererstattungen) 
an Verbraucher

Der Digitale Euro soll kontobasiert über Intermediäre
(u. a. Banken, Sparkassen) ausgegeben werden.
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Zur Ausgabe eines Digitalen Euros benötigt die EZB vor dem 
Ratsbeschluss das Inkrafttreten einer EU-Verordnung

Landesarbeitstagung 2025 der Kommunalkassenverwalter in Rheinland-Pfalz

Ergebnisse der Inves6ga6onsphase der EZB zum Digitalen Euro wurden in vier FortschriKsberichten mit verschiedenen Fokusthemen veröffentlicht: 

1. Bericht (29. Sep. 2022): Gestaltung, Transfermechanismen, Datenschutz, Holding-Limit
2. Bericht (21 Dez. 2022): Use Cases, zweistufiges Vertriebsmodell

3. Bericht (24. Apr. 2023): Vertrieb, Serviceangebot, Scheme
4. Bericht (13. Jul. 2023): Kompensationsmodell, Gestaltung, Roll-out Ansatz

Ergebnisse der Vorbereitungsphase der EZB zum Digitalen Euro wurden in zwei Fortschrittsberichten mit verschiedenen Fokusthemen veröffentlicht: 

1. Bericht (24. Jun. 2024): Update Rulebookarbeiten, Auswahl von Dienstleistern 2.    Bericht (2. Dez. 2024): Innovationsplattform, Harmonisierung der Standards
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Vorbereitungsphase
Inves6ga6ons-
phase

Gesetzgebung
(EU-Verordnung)

EZB-Ratsbeschluss zum Start 
der Investigationsphase

EZB-Ratsbeschluss zum Start 
der Vorbereitungsphase

EZB-Ratsbeschluss zur Ausgabe 
des Digitalen Euro
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Einführung des 
Digitalen Euro 
(Frühestens ab 2028/29)
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1. Bericht
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